
Förderung berufl icher 
Weiterbildung
in Rheinland-Pfalz

Bauhofstraße 9

55116 Mainz

Sehr geehrte Damen und Herren,

der schnelle technische und wirtschaftliche 

Wandel stellt Beschäftigte und Unternehmen 

vor vielfältige Herausforderungen. 

Mit kontinuierlicher berufl icher Weiterbildung 

können Sie den Weg in Ihre Zukunft gestalten und 

sichern. Investieren Sie in Ihre Zukunft. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung 

unterstützt Sie dabei mit dem QualiScheck.

Nutzen Sie Ihre Chance!

Ausführliche Informationen und die geltenden 

Förder bedingungen erhalten Sie auf unserer 

Internetseite www.qualischeck.rlp.de und unter 

der kostenlosen Telefonnummer 0800 5 888 432

Malu Dreyer

Ministerin für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Familie und Frauen 

des Landes Rheinland-Pfalz

QUALISCHECK

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

der Landes regierung Rheinland-Pfalz herausgegeben. 

Sie darf weder von Parteien noch Wahl bewerberinnen 

und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern im 

Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der 

Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Kommunal-, 

Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Missbräuchlich 

ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung 

auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 

Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben 

parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum 

Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu 

einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in 

einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der 

Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen 

verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die 

Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu 

verwenden.
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Für berufl iche Weiterbildung ist es nie zu spät!

Möchten Sie sich berufl ich weiterbilden oder sehen 

Sie Weiter bildungsbedarfe bei Ihren Mitarbeiter-

innen und Mit arbei tern? 

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt Sie mit dem 

QualiScheck bei der Finanzierung Ihrer berufl ichen 

Weiter bildung und übernimmt ein Mal im Jahr 50 

Prozent der Kosten Ihrer Weiterbildungsmaßnahme, 

bis zu maximal 500 Euro.

Wer wird gefördert? 

Zielgruppe 45 plus

■ sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigte 

ab 45 Jahren

■ Selbstständige oder Freiberufl erinnen und 

Freiberufl er ab 45 Jahren

■ Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer 

ab 45 Jahren.

Wie wird gefördert?

Der QualiScheck wird durch die RAT GmbH, 

eine vom Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz 

benannte neutrale Stelle, ausgegeben. 

Kontakt zur RAT GmbH:

kostenfreie Rufnummer  0800 5 888 432 

montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr

E-Mail   info@qualischeck.rlp.de 

Internet   www.qualischeck.rlp.de

Sie erhalten das Antragsformular nach kosten-

loser telefonischer Anfrage oder im Internet.

Das ausgefüllte Formular senden Sie an:

Die RAT GmbH · Paulinstraße 17 · 54292 Trier. 

Nach Prüfung und Registrierung erhalten Sie Ihren 

persönlichen Scheck mit der Post. Diesen Scheck 

lösen Sie dann bei einem Weiterbildungsanbieter 

ein und zahlen dort die übrigen 50 Prozent der 

Kosten. Das ist alles!

Was wird gefördert? 

Gefördert werden berufl iche Weiterbildungs-

maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen,

wie beispielsweise

■ EDV

■ Fach- und Methodenkompetenz

■ Personal- und Sozialkompetenzen

■ Handwerk

■ Technik

■ Betriebswirtschaft

■ Sozialberufe und Pfl ege

■ Sprachen

■ Kurse, die im Rahmen des Bildungsfreistellungs-

gesetzes als berufl iche Weiterbildung anerkannt 

sind

■ und viele andere.

Nicht gefördert werden u.a. Arbeitsplatz bezogene 

Anpas sungs qualifi kationen wie Maschinenbedien-

kurse oder Kurse, die der Erholung, der Unterhal-

tung und der sportlichen Betätigung dienen, der 

Erwerb des Führerscheins sowie die Teilnahme an 

Messen und Fachtagungen.
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